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Der Vorsitzende der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bischof Gerhard Ludwig Müller, hat jüngst prägnant „Anfragen an
das Reformationsjubiläum 2017“ gestellt.2 Zentral ist in diesem bedenkens-
werten Beitrag wohl der Satz: „Von daher ist es für die katholische Seite
schwierig, wenn im Zusammenhang mit 2017 von einem ‚Jubiläum‘ oder 
einer ‚Feier‘ die Rede ist. ‚Reformationsgedenken‘ scheint da die angemesse-
nere Redeweise.“3 Es ist offenkundig, dass dieser Appell für die evangeli-
schen Kirchen und wohl auch für eine breitere Öffentlichkeit kontraintuitiv
ist: Das „Jubelfest“4 ist seit 1617 fest im protestantischen kulturellen Ge-
dächtnis verankert, und die kulturelle Dominanz des Protestantismus beson-
ders im 19. Jahrhundert hat diese Vorstellung auch mit einer nationalen 
Dimension versehen.5 So ist es unter pragmatischen Gesichtspunkten kaum
zu erwarten, dass der Vorschlag einer entsprechenden Sprachregelung über
den innerkatholischen Gebrauch hinaus Verwendung finden wird.
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P Diese nNüchterne Gewiissheit sollte Te1Ilc die evangelische Seite nicht
dazu (ver)Iühren, die sgeaäußerten edenken nicht nehmen, rühren
S1E doch tiefgreifende Fragen, die Uüller selhst benennt ESs osehe l1er-
bel 77e  1C verschiedene Sichtweisen VONN Kirche, Amt und Eucharis-

ÖU1e und damit, Mag eneligt Se1n hinzuzufügen, die Prob
leme, die 1n der ÖOkumene Beschwer machen Müllers Liste Mac auch
eutlich, dass die exyistierende paltung nicht e1nNe 1St, die der evangeli-
schen Seite gleichguültig SeE1N könnte Über die enlende (Gemeinsamkeit 1M
Herrenmahl vermMag Nan VOT evangelischer Seite wenI1g jubeln WIE
VOT römisch-katholischer Se1ite Die rage Ist also SEWISS nicht, b die 1M
16 Jahrhundert entistandene Kirchenspaltung beklagen 1st Oder Nicht.
Das 1st sie, und serade VONN evangelischer Se1lte wurde ja auch iImMmer WIe-
der betont, WIEe schmerzlich 1St, dass die derzeitige Rechtspraxis der
römisch-katholischen Seite 1n e1ner konfessionsverbindenden Ehe nicht e '

möglicht, geme1insam miıt hrem/T epartner(in) ZU Mahl des errn
gehen Die dogmatischen Fragen werden da csehr eyistentiellen seelsorg-
lichen Problemen, die ach e1ner Lösung schreien Nan 1Un me1nt,
dass das hierfür srundlegende Ärgernis In der Reformation leg Oder In der
römisch-katholischen Auslegung VOT Glaubenslehre und Kirchenrecht,
Mag dahın geste leiben Aass sich e1nNe Form des Umgangs mi1t
der Reformation und damıit wenigstens Nndıre auch e1Ne ihnrer Folgen
handelt, ur unstrittig sein

Die rage Ist 1Un aber, welches Gewicht der Kirchenspaltung 1n der
Bewertung des Ereignisses der Reformation insgesam zukommt. Die
rage, b EIWAas leliern 1st Ooder SEINer 1Ur edacht werden öÖnne, zielt
offenkundig aul die Zuordnung VONN positiven und negatıven teilen 1n
dem Vorgang, aufT den Nan sich besinnt. Wo der Begriff des Jubiläums VeT-
MmMieden werden soll, STE die Reformation Olfenhbar insgesam eiInem
negatıven Signum. Oran ahber kann und Mag dies sich bemessen? ESs leg
aul der Hand, dass die schmerzlichen Seiten verlorener Einheit evangeli-
SCNHET- und katholischerseits unterschiedlich esehen und VOT allem ekkle
siologisch unterschiedlich bewertet werden 1es zugestanden, wird Nan
ahber doch VOT evangelischer Seite Iragen dürfen, 918 das In katholischen
ugen gegebene Gewicht der rennung ausreicht, anderes In den
Cchatten tellen Blickt aul die römisch-katholische Kıirche VOT

eute, 1st unübersehbar, dass die OÖkumenischen Annäherungen dazu

Volker Leppin ()ktober Der symbolische Anfang der Keformation und die
rtische Festkultur, InN: Rolf Gröschner/Wolfgang einAarı (Hg.) Tage der Kevolution
ESTE der ation, übingen 72010 (Politika 3), 55—-/7
Müller, Verantwortung, 121

1/2012

Diese nüchterne Gewissheit sollte freilich die evangelische Seite nicht
dazu (ver)führen, die geäußerten Bedenken nicht ernst zu nehmen, rühren
sie doch an tiefgreifende Fragen, die Müller selbst benennt: Es gehe hier-
bei „letztlich um verschiedene Sichtweisen von Kirche, Amt und Eucharis -
tie“6 – und damit, so mag man geneigt sein hinzuzufügen, um all die Prob -
leme, die in der Ökumene Beschwer machen. Müllers Liste macht auch
deutlich, dass die existierende Spaltung nicht eine ist, die der evangeli-
schen Seite gleichgültig sein könnte: Über die fehlende Gemeinsamkeit im
Herrenmahl vermag man von evangelischer Seite so wenig zu jubeln wie
von römisch-katholischer Seite. Die Frage ist also gewiss nicht, ob die im
16. Jahrhundert entstandene Kirchenspaltung zu beklagen ist oder nicht.
Das ist sie, und gerade von evangelischer Seite wurde ja auch immer wie-
der betont, wie schmerzlich es ist, dass die derzeitige Rechtspraxis es der
römisch-katholischen Seite in einer konfessionsverbindenden Ehe nicht er-
möglicht, gemeinsam mit ihrem/r Ehepartner(in) zum Mahl des Herrn zu
gehen. Die dogmatischen Fragen werden da zu sehr existentiellen seelsorg-
lichen Problemen, die nach einer Lösung schreien. Ob man nun meint,
dass das hierfür grundlegende Ärgernis in der Reformation liegt oder in der
römisch-katholischen Auslegung von Glaubenslehre und Kirchenrecht,
mag dahin gestellt bleiben: Dass es sich um eine Form des Umgangs mit
der Reformation und damit wenigstens indirekt auch um eine ihrer Folgen
handelt, dürfte unstrittig sein. 

Die Frage ist nun aber, welches Gewicht der Kirchenspaltung in der
Be wertung des Ereignisses der Reformation insgesamt zukommt. Die
Frage, ob etwas zu feiern ist oder seiner nur gedacht werden könne, zielt
offenkundig auf die Zuordnung von positiven und negativen Anteilen in
dem Vorgang, auf den man sich besinnt. Wo der Begriff des Jubiläums ver-
mieden werden soll, steht die Reformation offenbar insgesamt unter einem
negativen Signum. Woran aber kann und mag dies sich bemessen? Es liegt
auf der Hand, dass die schmerzlichen Seiten verlorener Einheit evangeli-
scher- und katholischerseits unterschiedlich gesehen und vor allem ekkle-
siologisch unterschiedlich bewertet werden. Dies zugestanden, wird man
aber doch von evangelischer Seite fragen dürfen, ob das in katholischen
Augen gegebene Gewicht der Trennung ausreicht, um anderes in den
Schatten zu stellen. Blickt man auf die römisch-katholische Kirche von
heute, so ist es unübersehbar, dass die ökumenischen Annäherungen dazu
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eführt aben, dass die evangelische Seite 1n der Lage SL, Mmanches rühere D
Urteil WIE ETW die Auffassung VO  = apsttum als Antichrist revidie-
Te  - Ja, die Entwicklungen se1t dem 16 Jahrhunder en auch miıt
sich sgebracht, dass die römisch-katholische Kırche 1n sich Anteile des Re
Tormatorischen integriert hat.

Diese Einsicht, dass die Gegenüberstellungen des 16 Jahrhunderts
Schroffheit verloren und dass €1 er sich eändert haben, sollte
auch 1n der Feiler VOT 201 spürbar werden E1IN Weg hierzu kann se1n,
e1nNe deutlichere Unterscheidung VONN Intentionen und historisch bedingten
Wirkungen der Reformation vorzunehmen, die Treinel e1ner X
mMmeinsamen Feiler sgewinnen, die Nıcht VOT dem 1C aul die paltung
der Christenheit eprägt wäre, Ondern Uurc den 1C aufT die Intention
auch die Hofnung auf Neugewinnung e1iner Einheit 1SC des errn
mi1t sich rächte Wenn e1Nnem Kiırchenhistoriker gestattiet SL, dies S -

gEeN Jene Vergangenheit, die 1M Wort „Gedächtnis” betont wird, könnte In
eiInem Wwirklichen ub1laum Uurc e1nNe euUue€e /Zukunftsoffenheit erweıler
werden Diese mMmUusste sich Te1Ilc AUS e1iner unverkrampften 1C des his
torischen Geschehens spelsen.

FBinheit und paltung In der Reformation

Se1it den Forschungen VOT Joseph Lortz‘ und TWIN Iserloh® 1st auch
Tüur die römisch-katholische Seite DallzZ unproblematisch, den usgangs-
pun der Reformation DOSIUV würdigen. ESs Sibt gute historische und
theologische Gründe, der Einschätzung VONN Lortz zweilfeln, dass je
116585 Mittelalter, das er sıch wandte beziehungsweise das In
sich überwand, eigentlich nicht mehr katholisch gEeWESENN sel SO reden,

eıInNnen überzeitlichen Begriff des Katholischen VOTaus, der historisch
und theologisch Iragwürdig 1ST. Vor allem aber wird das späate Mittelalter
mi1t SEINeEer Vielzahl olarer Spannungen hierdurch vereinseltigt W2S dem
seinerzeitigen Forschungsstand UrCNaus aNgeEMESSENN Wal, Ja, 1M anmen
e1Nes gewaltigen Forschungsfortschritts Uurc die euUue€e Würdigung der Re
Tormation sStan  m eute aber dillerenzierter esehen werden MNuUuss Jatsäch
iıch ibt e1N monolithisches Mittelalter, das unbedingt ernalten Ooder
ehbenso unbedingt berwinden gEeWESENN wäre, nicht. lelimenr tellen
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geführt haben, dass die evangelische Seite in der Lage ist, manches frühere
Urteil – wie etwa die Auffassung vom Papsttum als Antichrist – zu revidie-
ren. Ja, die Entwicklungen seit dem 16. Jahrhundert haben es auch mit
sich gebracht, dass die römisch-katholische Kirche in sich Anteile des Re-
formatorischen integriert hat.

Diese Einsicht, dass die Gegenüberstellungen des 16. Jahrhunderts an
Schroffheit verloren und dass beide Partner sich geändert haben, sollte
auch in der Feier von 2017 spürbar werden. Ein Weg hierzu kann es sein,
eine deutlichere Unterscheidung von Intentionen und historisch bedingten
Wirkungen der Reformation vorzunehmen, um so die Freiheit zu einer ge-
meinsamen Feier zu gewinnen, die nicht von dem Blick auf die Spaltung
der Christenheit geprägt wäre, sondern durch den Blick auf die Intention
auch die Hoffnung auf Neugewinnung einer Einheit am Tisch des Herrn
mit sich brächte. Wenn es einem Kirchenhistoriker gestattet ist, dies zu sa-
gen: Jene Vergangenheit, die im Wort „Gedächtnis“ betont wird, könnte in
einem wirklichen Jubiläum durch eine neue Zukunftsoffenheit erweitert
werden. Diese müsste sich freilich aus einer unverkrampften Sicht des his -
torischen Geschehens speisen.

1. Einheit und Spaltung in der Reformation 

Seit den Forschungen von Joseph Lortz7 und Erwin Iserloh8 ist es auch
für die römisch-katholische Seite ganz unproblematisch, den Ausgangs-
punkt der Reformation positiv zu würdigen. Es gibt gute historische und
theologische Gründe, an der Einschätzung von Lortz zu zweifeln, dass je-
nes Mittelalter, gegen das Luther sich wandte beziehungsweise das er in
sich überwand, eigentlich nicht mehr katholisch gewesen sei. So zu reden,
setzt einen überzeitlichen Begriff des Katholischen voraus, der historisch
und theologisch fragwürdig ist. Vor allem aber wird das späte Mittelalter
mit seiner Vielzahl polarer Spannungen hierdurch vereinseitigt – was dem
seinerzeitigen Forschungsstand durchaus angemessen war, ja, im Rahmen
eines gewaltigen Forschungsfortschritts durch die neue Würdigung der Re-
formation stand, heute aber differenzierter gesehen werden muss. Tatsäch-
lich gibt es ein monolithisches Mittelalter, das unbedingt zu erhalten oder
ebenso unbedingt zu überwinden gewesen wäre, so nicht. Vielmehr stellen
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76 sich das und 15 Jahrhunder als Zeitphasen dar, In enen ehbenso
lendenzen e1ner Verinnerlichung des aubDbens WIE SEINer erauber-
ichung gab, 1n enen dem starken Bestreben ach zentraler Leitung der
Kırche ehbenso Intensive Bemühungen e1nNe Dezentralisierung der KIr-
che und ihre Lenkung Uurc regionale Instanzen entgegenstanden, Ooder 1n
enen die etonung klerikaler Heilsvermittliung die e1nNe Seite e1ner Wirk-
1cC  e1 darstellte, In der zugleic iImmer mehr Lalen Kompetenzen bean-
spruchen und erhielten.”

Nimmt diese polare Tuktur der spätmittelalterlichen auDens:
vorstellungen wahr, erweIlist sich, WIE untauglich die klassıschen chemata
e1Nes miıt dem Mittelalter brechenden er sind er WT der e1N-
Sall1€ eros, mi1t dem unerwarielt das Neue, die Neuzeit X begann, ” Och
WT der Häretiker, der VO  = Katholizismus abfiel. ” Sein irken ass sıch
ehbenso In Kontinultät bestimmten rängen mittelalterlicher Frömmig
keit erklären, WIEe die Schärfe des Gegensatzes anderen ehbenfTalls mittel
alterlichen Entwicklungen überdeutlic IStT. SO Tand die VOT allem In der
ystik assende etonung der Innerlichkeit 1M späaten Mittelalter 1n
Martın er eıInNnen rben, der diese 1M Kloster der Augustinereremiten
angeeignete Frömmigkeit grundlegen transformierte und AUS ihr euUue€e Po.
entiale em den mMYyStisc gefärbten Bußbegrif miıt dem
spätmittelalterlichen Protest die veräußerlichende Ablassfrömmig-
keit verband, sab dieser Kritik e1nNe prinzipielle Wendung, die ihre Stoß
kraft sewaltig rhöhte und e1nNe ewegung 1n Deutschland auslöste, die der
Wittenberger ONC 1n diesem Ausmal nicht abgesehen

Die Grundsätzlichkeit dieses Protestes zeigt sich auch In dem Einsatz
der ] hesen den ass „Unser Herr und elister esus T1SLUS
wollte, als sSprach: ‚Jut Buße IC dass das en der Gläubigen
Buße sel  «15 Jesu Bußruft erinnern, e1 aufT das Evangelium HINZU-
welsen er Tlatl dies In e1ner Situation, In der vermutlich Och keine
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sich das 14. und 15. Jahrhundert als Zeitphasen dar, in denen es ebenso
Tendenzen zu einer Verinnerlichung des Glaubens wie zu seiner Veräußer-
lichung gab, in denen dem starken Bestreben nach zentraler Leitung der
Kirche ebenso intensive Bemühungen um eine Dezentralisierung der Kir-
che und ihre Lenkung durch regionale Instanzen entgegenstanden, oder in
denen die Betonung klerikaler Heilsvermittlung die eine Seite einer Wirk-
lichkeit darstellte, in der zugleich immer mehr Laien Kompetenzen bean-
spruchen und erhielten.9

Nimmt man diese polare Struktur der spätmittelalterlichen Glaubens-
vorstellungen wahr, erweist sich, wie untauglich die klassischen Schemata
eines mit dem Mittelalter brechenden Luther sind. Weder war er der ein-
same Heros, mit dem unerwartet das Neue, die Neuzeit gar begann,10 noch
war er der Häretiker, der vom Katholizismus abfiel.11 Sein Wirken lässt sich
ebenso in Kontinuität zu bestimmten Strängen mittelalterlicher Frömmig-
keit erklären, wie die Schärfe des Gegensatzes zu anderen ebenfalls mittel-
alterlichen Entwicklungen überdeutlich ist. So fand die vor allem in der
Mystik zu fassende Betonung der Innerlichkeit im späten Mittelalter in
Martin Luther einen Erben, der diese im Kloster der Augustinereremiten
angeeignete Frömmigkeit grundlegend transformierte und aus ihr neue Po-
tentiale gewann. Indem er den mystisch gefärbten Bußbegriff12 mit dem
spätmittelalterlichen Protest gegen die veräußerlichende Ablassfrömmig-
keit verband, gab er dieser Kritik eine prinzipielle Wendung, die ihre Stoß-
kraft gewaltig erhöhte und eine Bewegung in Deutschland auslöste, die der
Wittenberger Mönch in diesem Ausmaß nicht abgesehen hatte.

Die Grundsätzlichkeit dieses Protestes zeigt sich auch in dem Einsatz
der Thesen gegen den Ablass: „Unser Herr und Meister Jesus Christus
wollte, als er sprach: ‚Tut Buße etc!‘ dass das ganze Leben der Gläubigen
Buße sei.“13 An Jesu Bußruf zu erinnern, heißt: auf das Evangelium hinzu-
weisen. Luther tat dies in einer Situation, in der er vermutlich noch keine
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klare Vorstellung VONN eiInem ausgepräagten Sola-Scriptura-Prinzip esa. da A
dieses erst Uurc die Leipziger Disputation 519 sgeschärft wurde. “ Die
Wendung ZU Evangelium zielte mithın zunNächst keineswegs die
Iradition, Ondern S1E erinnerte die unhinterfragt verbindliche Iun
lage jeden christlichen aubDbens SO rotesk wäre, sich AUS evangeli-
SCHer 1C den mittelalterlichen Glauben vorzustellen, als sich
DallzZ VOT SEINer biblischen Grundlage gelöst, euUic dürifte auch Tüur
römisch-katholische ugen se1n, dass dieser Rückruf ZUuU Evangelium den
christlichen Glauben aul Seın tiefstes Nnneres VerwIes und araurf, dass
der 1C hierauf VvIelITaC verloren WAarl. Um die beli aller Differen
zierung bleibende Wahrheit der Lortzschen und Iserloehschen Deutung aul
zugreifen: er wandte sich miıt dem erwels aufT das Evangelium
die s  en katholischen aubens, die ihre eigene urzel verloren hat:
ten (Gerade In diesem Rückruf Zu Zentrum des aubDbens die e10T.
mMmatıon 1n sich, WIEe (Gottiried Seebalß pomMmtiert Tormuliert hat, 1n „Ökume-
nisches Ereignis 6 15 1es wird gefeiler die eingetretene Kirchenspaltung
1st nicht der Gegenstand der Feler. Vor diesem Hintergrun: mMmöchte ich
e1nNe ese formulieren: ®

ese Sich auf die Reformation esinnen, 27 evangelisch:
Sich auf das Evangelium Von esus FTISTUS OSIANNenNn und amı
auf die gemeinsame Grundlage christlicher erkündigung.

Te1l1lc Der Rückruf Zu Evangelium wurde nicht 1M Sinne e1ner Re
Tormation der gallzell Kıirche sehört, 1M Gegenteil: Er wurde 1n e1ner
Weise aufgegriffen, die den 1C aul das (G(Gemelnsame verstellte und AUS
der Erinnerung die gemeinsame Grundlage e1nNe Kontroverse die
gültigen Autoritäten machte SO richtig ISt, dass SCHNON er selhst In
seiINen Ablassthesen die Papstirage In e1ner Weise angesprochen atte, die
den aum Iur Mmancherlei Kritik öffnete, csehr ann Nan doch als be
Ondere Tragik ansehen, dass diejenigen, die inm 1Un 1M römischen Pro
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o  z€ Seebaß He Keformation als Okumenisches kreignis, In Fy [heol] },
4—]

10 He I1hesen habe ich (mit anderen Erläuterungen) Ystmals veröffentlicht In Der 1C
auf die Keformation: konfessionell, Dostkonfessionell, ökumenisch?, InN: (G‚ünter ran
Albert Käuflein (Hg.) Okumene eute, reiburg Z2010, 0-1 5-1 em
habe ich C1E auf dem Okumenischen Kirchentag In Muüunchen 701 V(  Nn. 1E Nn
den sSich entsprechend uch In den ortigen Materjalien.

17 1ne profilierte Deutung der Abhblassthesen als schon rteformatorischen Text hat Jungst
Berndft Hamm: Der Tu Luther. Etappen reformatorischer Neuorientierung, übingen
701 Ü, O()—1 1 vorgelegt.
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klare Vorstellung von einem ausgeprägten Sola-Scriptura-Prinzip besaß, da
dieses erst durch die Leipziger Disputation 1519 geschärft wurde.14 Die
Wendung zum Evangelium zielte mithin zunächst keineswegs gegen die
Tradition, sondern sie erinnerte an die unhinterfragt verbindliche Grund-
lage jeden christlichen Glaubens. So grotesk es wäre, sich aus evangeli-
scher Sicht den mittelalterlichen Glauben so vorzustellen, als hätte er sich
ganz von seiner biblischen Grundlage gelöst, so deutlich dürfte es auch für
römisch-katholische Augen sein, dass dieser Rückruf zum Evangelium den
christlichen Glauben auf sein tiefstes Inneres verwies – und darauf, dass
der Blick hierauf vielfach verloren gegangen war. Um die bei aller Differen-
zierung bleibende Wahrheit der Lortzschen und Iserlohschen Deutung auf-
zugreifen: Luther wandte sich mit dem Verweis auf das Evangelium gegen
die Gestalten katholischen Glaubens, die ihre eigene Wurzel verloren hat-
ten. Gerade in diesem Rückruf zum Zentrum des Glaubens war die Refor-
mation in sich, wie Gottfried Seebaß pointiert formuliert hat, ein „ökume-
nisches Ereignis“.15 Dies wird gefeiert – die eingetretene Kirchenspaltung
ist nicht der Gegenstand der Feier. Vor diesem Hintergrund möchte ich
eine erste These formulieren:16

These 1: Sich auf die Reformation zu besinnen, heißt evangelisch:
sich auf das Evangelium von Jesus Christus zu besinnen – und damit
auf die gemeinsame Grundlage christlicher Verkündigung.

Freilich: Der Rückruf zum Evangelium wurde nicht im Sinne einer Re-
formation der ganzen Kirche gehört, im Gegenteil: Er wurde in einer
Weise aufgegriffen, die den Blick auf das Gemeinsame verstellte und aus
der Erinnerung an die gemeinsame Grundlage eine Kontroverse um die
gültigen Autoritäten machte. So richtig es ist, dass schon Luther selbst in
seinen Ablassthesen die Papstfrage in einer Weise angesprochen hatte, die
den Raum für mancherlei Kritik öffnete,17 so sehr kann man es doch als be-
sondere Tragik ansehen, dass diejenigen, die ihm nun im römischen Pro-
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14 Volker Leppin: Martin Luther, Darmstadt ²2010, 150 f.
15 Gottfried Seebaß: Die Reformation als ökumenisches Ereignis, in: EvTheol 59 (1999),

4–12.
16 Die Thesen habe ich (mit anderen Erläuterungen) erstmals veröffentlicht in: Der Blick

auf die Reformation: konfessionell, postkonfessionell, ökumenisch?, in: Günter Frank/
Albert Käuflein (Hg.): Ökumene heute, Freiburg u. a. 2010, 80–102, 98–102. Zudem
habe ich sie auf dem Ökumenischen Kirchentag in München 2010 vorgetragen. Sie fin-
den sich entsprechend auch in den dortigen Materialien.

17 Eine profilierte Deutung der Ablassthesen als schon reformatorischen Text hat jüngst
Berndt Hamm: Der frühe Luther. Etappen reformatorischer Neuorientierung, Tübingen
2010, 90–114, vorgelegt.



78 Ze58 gegenüberstanden, innerhalb der ala spätmittelalterlicher Möglich-
keiten eher diejenige e1ner starken, Ja, überstrengen zentralen Lenkung
der Kıiırche repräsentlierten. Silvester Prierlas, der das (Gutachten ZUr StUut:
ZUNg der
age 1M Lutherprozess vorzubereiten atte, Ist e1N markantes eispie
nlerfür. Luthers Gegner wiıtterten hinter dem Ablassprotest die Autoritä-:
enfrage, und diese rückte zunehmen: In das Zentrum der eDatten ESs
wüuürde den Kontext dieses UTIsatzes überschreiten, wollte 1Un die
gesamte Geschichte der Reformation darstellen. ”® Die Faktoren, die S1E VOT-

antrieben, WaTrel vielfältig. e1m eutigen an: der Forschung wird Nan
neDen den 1M CNgEeTEN Sinne religiösen Fragen auch die In der spätmittelal-
terlichen Verdichtung VONN Herrschaft wurzelnden Bemühungen der JerrI1-
torlalmächte Eigenständigkeit 1n kırchlichen Belangen 1n echnung
tellen haben In theologischer 1NSIC wird aul die KRechtfertigungs-
re blicken, und, verstehbar machen, WIE AUS Theologie Ge
SCHICNTE wurde, aul die re VO  = allgemeinen Priestertum. ”

Für e1N Verständnis der konfessionellen Ausdifferenzierung 1st VOT be
SONderer Bedeutung, dass sich ber die ellung Zu apsttum rec hald
Differenzen entwickelten, die Tüur das 16 Jahrhundert unüberwindbar e '
scheinen mussten.““ en dem Beginn des römischen Prozesses
er und dem Verhör Uurc Kardınal Gajetan 1st ohl die wichtigste
Etappe aufT diesem Weg die Leipziger Disputation,“ 1n eren Verlauf ECck
er der Aussage brachte, dass Nıcht eın der aps irren öÖnne, SOT1-
dern auch Konzilien. Das bedeutete, dass keine kırchlichen Instanzen
mehr seben konnte, die die rechte Auslegung christlicher re sewähr-
leisteten Konsequenterweise wurde wenI1g späater In Wittenberg Uurc

18 den umfassenden, Mit einem zu Teil eIWwa 1Im 1C auf Spanien eigenwilligen
Sal7z VoOoNn Diarmaid MacCGCuHoch DIie Reformation 0-1  9 München Z008, die ehen-
Talls umfangreiche, Te1illc deutsch und Iutherisch verengte Darstellung VON £homas Kauf-
Mannn (‚eschichte der Keformation, Tankiur' die abgewogene Darstellung VoOoNn

(}  z€ Seebaß (‚eschichte des (C.hristentums IIl Spätmittelalter Reformation KOon:-:
fessionalisierung, Stuttgart Z006, der MmMeline eigene knappere Darstellung: Volker
Leppin Das e1  er der Reformation. 1ne VWelt 1Im Übergang, Darmstadt 2009 /dStutt-
gart Z009

19 Volker Leppin Evangelium der Te1INel und allgemeines Priestertum. Überlegungen
ZUuU Zusammenhang VON eologie und (eschichte In der Reformation, InN: MaAaKI

AÜ)
i} 103-107
Ihomas aufMmann: (‚eschichte der Reformation, 009, spricht VON einer „Unwiderruf-
i1chkeli der Keformation “

hierzu Jetz Markıts Hein/Armin Kohnle (Hg.) e Leipziger Disputation 151 I, Leip:
zZ1g 701 (Herbergen der (.hristenheit. ONder'! 18)

A ens-Martin KFuse: Universitätstheologie und Kirchenreform. He Anflänge der e10T-
Matiıon In VWittenberg 151 0—-1522, Mainz 2002, AT

1/2012

zess gegenüberstanden, innerhalb der Skala spätmittelalterlicher Möglich-
keiten eher diejenige einer starken, ja, überstrengen zentralen Lenkung
der Kirche repräsentierten. Silvester Prierias, der das Gutachten zur Stüt-
zung der 
Anklage im Lutherprozess vorzubereiten hatte, ist ein markantes Beispiel
hierfür. Luthers Gegner witterten hinter dem Ablassprotest die Autoritä-
tenfrage, und diese rückte zunehmend in das Zentrum der Debatten. Es
würde den Kontext dieses Aufsatzes überschreiten, wollte man nun die 
gesamte Geschichte der Reformation darstellen.18 Die Faktoren, die sie vor-
antrieben, waren vielfältig. Beim heutigen Stand der Forschung wird man
neben den im engeren Sinne religiösen Fragen auch die in der spätmittelal-
terlichen Verdichtung von Herrschaft wurzelnden Bemühungen der Terri-
torialmächte um Eigenständigkeit in kirchlichen Belangen in Rechnung zu
stellen haben. In theologischer Hinsicht wird man auf die Rechtfertigungs-
lehre blicken, und, um verstehbar zu machen, wie aus Theologie Ge-
schichte wurde, auf die Lehre vom allgemeinen Priestertum.19

Für ein Verständnis der konfessionellen Ausdifferenzierung ist von be-
sonderer Bedeutung, dass sich über die Stellung zum Papsttum recht bald
Differenzen entwickelten, die für das 16. Jahrhundert unüberwindbar er-
scheinen mussten.20 Neben dem Beginn des römischen Prozesses gegen
Luther und dem Verhör durch Kardinal Cajetan ist wohl die wichtigste
Etappe auf diesem Weg die Leipziger Disputation,21 in deren Verlauf Eck
Luther zu der Aussage brachte, dass nicht allein der Papst irren könne, son-
dern auch Konzilien. Das bedeutete, dass es keine kirchlichen Instanzen
mehr geben konnte, die die rechte Auslegung christlicher Lehre gewähr -
leis teten. Konsequenterweise wurde wenig später in Wittenberg durch
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18 S. den umfassenden, mit einem zum Teil – etwa im Blick auf Spanien – eigenwilligen An-
satz von Diarmaid MacCulloch: Die Reformation 1490–1700, München 2008, die eben-
falls umfangreiche, freilich deutsch und lutherisch verengte Darstellung von Thomas Kauf-
mann: Geschichte der Reformation, Frankfurt ²2010, die abgewogene Darstellung von
Gottfried Seebaß: Geschichte des Christentums III: Spätmittelalter – Reformation – Kon-
fessionalisierung, Stuttgart u. a. 2006, oder meine eigene knappere Darstellung: Volker
Leppin: Das Zeitalter der Reformation. Eine Welt im Übergang, Darmstadt 2009 (/Stutt-
gart 2009).

19 S. Volker Leppin: Evangelium der Freiheit und allgemeines Priestertum. Überlegungen
zum Zusammenhang von Theologie und Geschichte in der Reformation, in: MdKI 58
(2007), 103-107.

20 Thomas Kaufmann: Geschichte der Reformation, 609, spricht von einer „Unwiderruf-
lichkeit der Reformation“.

21 S. hierzu jetzt Markus Hein/Armin Kohnle (Hg.): Die Leipziger Disputation 1519, Leip-
zig 2010 (Herbergen der Christenheit. Sonderbd. 18).

22 S. Jens-Martin Kruse: Universitätstheologie und Kirchenreform. Die Anfänge der Refor-
mation in Wittenberg 1516–1522, Mainz 2002, 227.



Phi-lipp elanchthon e1N klares Sola-Scriptura-Prinzip formuliert.““ Für LU A
ther WT diesem Zeitpunkt ehbenso konsequent, das apsttum als
tichrist identifizieren.“ Man wird ohl können, dass sich damıit
SCNON 519 abzeichnete, dass die E  esiologie Wal, der Gegensätze
entstanden, die 1M Reformationsjahrhundert unversöhnlich wurden und
liehben und Tüur die erst 1M Zuge des OÖkumenischen Gesprächs der

Jahrzehnte euUue€e Wege beschritten werden konnten, die die Mög
1chkel e1ner Versöhnung nicht ausgeschlossen erscheinen lassen

In der Reformationszeit Wr die Spaltung rec hald 1n die Wege gele1i
teLl Mit der Bannandrohungsbulle wurde VONN päapstlicher Seite 520 e1Ne
rTrennmarke gEeSeEeTZT, miıt ihrer Verurteilung als ‚13  u  € des Antichrist“ und
der erbrennung 1n Wittenberg““ wurde die Verselbständigung der sıch VOT
der reformateorischen OTSC und damıit doch VOT der gemeinsamen
christlichen Grundlage 1M Evangelium her MNEeu konstitulerenden Kıirche X
enüber der dem aps stehenden Kıiırche ratilizliert. Für den histori
SscChHen und theologischen UuC  1C hierauf 1st nicht unerheblich, dass In
der Schriftlehre inzwischen 1n es Verständigung erreicht WET-
den konnte und auch 1M 1C aul das apstam alte charien nicht 1n die
egenwar übertragen werden Das Ookumen „Lehrverurteilungen kır
chentrennend?“ hat hierzu die ohl angemessens Haltung festgehalten,
dass jede Konfession SuL aran Lue, auf antichristliche emente 1n der ©1-

Kırche und 1M eigenen Glauben achten.“ Im 1C aul die Och
1M Prozess befindlichen Gespräche ber Schrift und Tradition“® Ist ler
nicht der Urt, e1N /Zwischenfazı ziehen euUic 1St, dass aul evangeli-
SCHer Seite die ufklärung notwendigerweise e1ner Neubestimmung des
Schriftprinzips eführt hat2 und aufT römisch-katholischer Se1lte die 1NSIC

A Leppin, Luther, 14/-150
zx4 Ebd., 168
A arlt Lehmann/ Wolfhart Pannen berg (Hg.) Lehrverurteilungen kirchentrennend?

Kechtfertigung, Sakramente und Amt 1mM e1  er der Keformation und eute, T@e1-
burg/Göttingen 1980, 108, 23-25; den entsprechenden ehatten Volker Lep
DIN Der AÄAntichrist: och iImmer e1n ema 1m Dialog 7zwischen Luthertum und FrOM1-
schem Katholizismus, In Martiano Delgado/ Volker Leppin (Hg.) Der CANMS
Historische und systematische Zugänge, Freiburg/Stuttgart 701 1, 1—5721

20 hierzu Wolfhart Pannenberg/Theo Schneider (Hg.) Verbindliches ZeugnIis. Bde.,
Freiburg/Göttingen 7—1 01074

AF Jörg Fauster Prinzip und ethode He Iransformation des protestantischen CNHrIift-
PIINZIDS Urc die historische T1 VON Schleiermacher His ZUT egenwart, übingen
7004 (Hermeneutische Untersuchungen ZUrTr eologie 40)

28 die Deutung VON „Del Verbum“ Uurc Joseph atzinger, der VON einem Zugleich E1-
Nes katholischen S O2 scripfura und e1nNnes n fradifione spricht (LIAK* Tg.
2, 524)
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Phi -lipp Melanchthon ein klares Sola-Scriptura-Prinzip formuliert.22 Für Lu-
ther war es zu diesem Zeitpunkt ebenso konsequent, das Papsttum als An-
tichrist zu identifizieren.23 Man wird wohl sagen können, dass sich damit
schon 1519 abzeichnete, dass es die Ekklesiologie war, an der Gegensätze
entstanden, die im Reformationsjahrhundert unversöhnlich wurden und
blieben und für die erst im Zuge des ökumenischen Gesprächs der vergan-
genen Jahrzehnte neue Wege beschritten werden konnten, die die Mög-
lichkeit einer Versöhnung nicht ausgeschlossen erscheinen lassen.

In der Reformationszeit war die Spaltung recht bald in die Wege gelei-
tet: Mit der Bannandrohungsbulle wurde von päpstlicher Seite 1520 eine
Trennmarke gesetzt, mit ihrer Verurteilung als „Bulle des Antichrist“ und
der Verbrennung in Wittenberg24 wurde die Verselbständigung der sich von
der reformatorischen Botschaft und damit doch von der gemeinsamen
christlichen Grundlage im Evangelium her neu konstituierenden Kirche ge-
genüber der unter dem Papst stehenden Kirche ratifiziert. Für den histori-
schen und theologischen Rückblick hierauf ist es nicht unerheblich, dass in
der Schriftlehre inzwischen ein hohes Maß an Verständigung erreicht wer-
den konnte und auch im Blick auf das Papstamt alte Schärfen nicht in die
Gegenwart übertragen werden. Das Dokument „Lehrverurteilungen – kir-
chentrennend?“ hat hierzu die wohl angemessenste Haltung festgehalten,
dass jede Konfession gut daran tue, auf antichristliche Elemente in der ei-
genen Kirche und im eigenen Glauben zu achten.25 Im Blick auf die noch
im Prozess befindlichen Gespräche über Schrift und Tradition26 ist hier
nicht der Ort, ein Zwischenfazit zu ziehen – deutlich ist, dass auf evangeli-
scher Seite die Aufklärung notwendigerweise zu einer Neubestimmung des
Schriftprinzips geführt hat27 und auf römisch-katholischer Seite die Einsicht
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23 S. Leppin, Luther, 147–150.
24 Ebd., 168 f.
25 Karl Lehmann/Wolfhart Pannenberg (Hg.): Lehrverurteilungen – kirchentrennend? Bd.

1: Rechtfertigung, Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute, Frei-
burg/Göttingen 1986, 168, 23–25; vgl. zu den entsprechenden Debatten Volker Lep-
pin: Der Antichrist: noch immer ein Thema im Dialog zwischen Luthertum und römi-
schem Katholizismus, in: Mariano Delgado/Volker Leppin (Hg.): Der Antichrist.
Historische und systematische Zugänge, Freiburg/Stuttgart 2011, 511–521.

26 S. hierzu Wolfhart Pannenberg/Theo Schneider (Hg.): Verbindliches Zeugnis. 3 Bde.,
Freiburg/Göttingen 1992–1998.

27 S. Jörg Lauster: Prinzip und Methode. Die Transformation des protestantischen Schrift-
prinzips durch die historische Kritik von Schleiermacher bis zur Gegenwart, Tübingen
2004 (Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie 46).

28 Vgl. die Deutung von „Dei Verbum“ durch Joseph Ratzinger, der von einem Zugleich ei-
nes katholischen Sola scriptura und eines totum in traditione spricht (LThK². Erg.Bd.
2, 524).



6{8 In die Schriftbindung der Iradition sewachsen ist.  Z8ö €1 Entwicklungen
und das aufT ihnen auflbauende OÖkumenische espräc seben die Möglich-
keit, das der Reformation zugrunde liegende gemeinsame Anliegen der
Neubesinnung aufT das Evangelium deutlicher als Gewinn nicht Tüur die e1nNe
Oder andere Seite, Oondern Tüur die Christenheit würdigen. Die Be
ehrung Uurc das Evangelium 1st Tüur die YIsten und Christinnen gleich
welcher Konfession iImMmer MNEeUu notwendig. Und die eUuee Urientierung
Evangelium INUSS ruheren und anderen Formen des Christentums nicht
bestreiten, ihrerseits auch 1n anderer Weise Urientierung Uurc das
Evangelium aben und gewinnen. Wenn Iur Protestan:
ten möglich 1St, 1n den Neuaufbrüchen der Theologie 1M 20 Jahrhunder 1n
uther-Renaissance WIEe Dialektischer Theologie e1nNe positive Neubesin-
NUuNg aufT das Evangelium sehen, ohne dass damıit alle erdikte Karl
Barths ber die vorherige 1Derale Theologie teilen IMNUSS, wird Nan erme-
neutisch auch ach Möglichkeiten Ssuchen können, die Grundlage der Re
Tormatieon 1M Evangelium weniger X K]USIV als inklusıv verstehen, nicht
1Ur die Abgrenzung gegenüber „dem  &b Mittelalter Oder dem Modernen Ka-
tholizismus suchen, Oondern VOT allem ach der Gemeinsamkeit Ira
gEeN insbesondere dann, WEl das seinerzeitige Gegenüber selhst Uurc
Iransfermationen hindurchgegangen 1St, die die seinerzeitigen Urteile und
Verurteilungen MNEeUu edenken lassen

Die Reformation miıitsamt der anschließenden Konfessionalisierung be
deutet nicht 1Ur Tüur die evangelischen Kıirchen e1nNe Erneuerung, auch
WE diese zunNächst 1NSs Auge Tallt. Städtische WIEe territoriale Reformatı
OoNsmaßnahmen Uurc engaglierte Bürger und relig1Öös bewegte rigkeiten
racnhtien eiınen Ausbau der Kırche mi1t sich, der inr 1n einıgen wich-
tigen ktappen e1Ne euUue€e este (Gestalt gab Mit der Durchführung VOT Vis1-
atiıonen, die VOT dem Deyverer Reichstag 526 vorsichtig einsetzte, anac
ahber In achsen WIE essen energisch betrieben wurde, egann die Trse
ZUNg der bisherigen bischöflichen Jurisdiktion ass ange dauerte, HIis
diese CNrıtte unwiderrullich wurden, zeigt das ngen VOT 28 die
bischöfliche Jurisdiktion ehbenso WIE die „Bischofsexperimente“” der Irüuhen
vierziger Jahre.“ Keiner dieser CNrıtte bremste langfristig den Weg 1n e1nNe
SCHNEeBllC Uurc die Bildung VOT Konsistorien landesherrlichem KIr-

zUu den Versuchen, In aumburg und Merseburg MIt 1KOJIaus VON Amsdorf und eorg
VON evangelische 1SCNOTe eINZUsSEeTZeN: IM Detmers/ Ua Jablonowski (Hg.)
500 re eorg IIl Urs und ( hrist In al Köthen 2008; efer (G(abriel. Uurs
eorg IIl VON Anhalt als evangelischer Bischof VON Merseburg und Ihüringen
1  4-15  Ö, Frankfurt a M 1997/; Irene Dingel (Hg.) 1KOJIaus VON Amsdorf

48315065 7zwischen Keformation und Politik, Leipzig 2008
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in die Schriftbindung der Tradition gewachsen ist.28 Beide Entwicklungen
und das auf ihnen aufbauende ökumenische Gespräch geben die Möglich-
keit, das der Reformation zugrunde liegende gemeinsame Anliegen der
Neubesinnung auf das Evangelium deutlicher als Gewinn nicht für die eine
oder andere Seite, sondern für die ganze Christenheit zu würdigen. Die Be-
lehrung durch das Evangelium ist für die Christen und Christinnen gleich
welcher Konfession immer neu notwendig. Und die neue Orientierung am
Evangelium muss früheren und anderen Formen des Christentums nicht
bestreiten, ihrerseits auch – in anderer Weise – Orientierung durch das
Evangelium gewonnen zu haben und zu gewinnen. Wenn es für Protestan-
ten möglich ist, in den Neuaufbrüchen der Theologie im 20. Jahrhundert in
Luther-Renaissance wie Dialektischer Theologie eine positive Neubesin-
nung auf das Evangelium zu sehen, ohne dass man damit alle Verdikte Karl
Barths über die vorherige Liberale Theologie teilen muss, wird man herme-
neutisch auch nach Möglichkeiten suchen können, die Grundlage der Re-
formation im Evangelium weniger exklusiv als inklusiv zu verstehen, nicht
nur die Abgrenzung gegenüber „dem“ Mittelalter oder dem modernen Ka-
tholizismus zu suchen, sondern vor allem nach der Gemeinsamkeit zu fra-
gen – insbesondere dann, wenn das seinerzeitige Gegenüber selbst durch
Transformationen hindurchgegangen ist, die die seinerzeitigen Urteile und
Verurteilungen neu bedenken lassen.

Die Reformation mitsamt der anschließenden Konfessionalisierung be-
deutet nicht nur für die evangelischen Kirchen eine Erneuerung, auch
wenn diese zunächst ins Auge fällt: Städtische wie territoriale Reformati-
onsmaßnahmen durch engagierte Bürger und religiös bewegte Obrigkeiten
brachten einen Ausbau der neuen Kirche mit sich, der ihr in einigen wich-
tigen Etappen eine neue feste Gestalt gab: Mit der Durchführung von Visi-
tationen, die vor dem Speyerer Reichstag 1526 vorsichtig einsetzte, danach
aber in Sachsen wie Hessen energisch betrieben wurde, begann die Erset-
zung der bisherigen bischöflichen Jurisdiktion. Dass es lange dauerte, bis
diese Schritte unwiderruflich wurden, zeigt das Ringen von CA 28 um die
bischöfliche Jurisdiktion ebenso wie die „Bischofsexperimente“ der frühen
vierziger Jahre.29 Keiner dieser Schritte bremste langfristig den Weg in eine
schließlich durch die Bildung von Konsistorien unter landesherrlichem Kir-
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29 S. zu den Versuchen, in Naumburg und Merseburg mit Nikolaus von Amsdorf und Georg
von Anhalt evangelische Bischöfe einzusetzen: Achim Detmers/Ulla Jablonowski (Hg.):
500 Jahre Georg III. Fürst und Christ in Anhalt, Köthen 2008; Peter Gabriel: Fürst
Georg III. von Anhalt als evangelischer Bischof von Merseburg und Thüringen
1544–1548/50, Frankfurt a. M. 1997; Irene Dingel (Hg.): Nikolaus von Amsdorf
(1483–1565) zwischen Reformation und Politik, Leipzig 2008.



chenregiment verfestigte Kirche.” Diesem Prozess korrespondierten
ohl die Entwicklungen 1M calyiıniıstischen Einflussgebiet WIE auch der
Selbstdefinitionsprozess 1n Irient, der bel aller eionien Kontinultät Zu
Mittelalter aktısch die römisch-katholische Konfessionskirche der Neuzeit
als Kıirche neDen anderen begründete.“” Die vielen Spannungen, die 1M
spaten Mittelalter beohbachten Sind, aben sich nicht eINSINNIS aul diese
und jene Konfession aufgeteilt, ahber S1E haben diesen Prozess der INsSUtUHNO
nellen Ausdifferenzierung mitgeprägt. deutlichsten 1st dies darın
hen, dass aufT römisch-katholischer Seite 1M apsttum das Moment Zzenira-
ler Kirchenleitung fortdauerte, während die evangelischen Kırchen
dezentral organıisiert wurden Für die anderen Polarıtäten mMmuUusste den
Prozess dilferenzierter beschreiben, ETW Tüur die Innerlichkeit 1n en All-
ders als Iur die en Innerlichkeit anknüpfenden Frömmigkeitsfor-
InelNn rationaler, predigtorientierter Frömmigkeit 1n den tädten Die Spat
mittelalterlich greifbaren Polarıtäten Sind ler 1n je unterschiedlicher
Weise In den Konfessionen transformiert worden und haben ehben
diesen Vorgang mitgestaltet.

er lautet MmMeıine
ese Der verlauf der Reformation hat AazZu geführt, ass die

Polaritäten, die die lateinische Kirche des Mittelalters prägten, SICH n
konfessionellen Teilkirchen institutionell verfestigt en

paltung als Hindernis und C’hance

Mit der Entstehung der Konfessionen und den damıit verbundenen X
genseltigen Uusschlüssen VO  = Herrenmahl 1st jener un erreicht,
dem e1 Seliten mi1t den Folgen der Reformation Nıcht infach zulrieden
SeE1N können ESs Sind Telllc unterschiedliche E  esiologien, die diesen
chmerz unterschiedlich scharf empfinden lassen Für die römisch-katholi
sche Seite Ist offenkundig, dass sıch das Zerbrechen der Einheit insbe-
Ondere der Amtsirage es  ac ass das ekre MILatis redintegra
H0O A, aufT evangelischer Seite eiınen OFrdin{is ejectus identilizierte und
inhm und der Auslegung Uurc Dominus esus folgend den evangelischen
Kıirchen 1Ur der Status kırchlicher (emeinschaften (communitates eccie

A0 diesem Prozess Hans-Walter Krumwiede: /ur Entstehung des landesherrlichen
Kirchenregiments In Kursachsen und Braunschweig-Wolfenbüttel, GÖttingen 1967
(} Jetz uch In einer hbewusst katholischen Deutung Harm ueting: Luther und die
Neuzeit, Darmstadt 701 1, 1372

C rg 2, 118; vgl 5088 Dominus FTesus
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chenregiment verfestigte Kirche.30 Diesem Prozess korrespondierten so-
wohl die Entwicklungen im calvinistischen Einflussgebiet wie auch der
Selbstdefinitionsprozess in Trient, der bei aller betonten Kontinuität zum
Mittelalter faktisch die römisch-katholische Konfessionskirche der Neuzeit
als Kirche neben anderen begründete.31 Die vielen Spannungen, die im
späten Mittelalter zu beobachten sind, haben sich nicht einsinnig auf diese
und jene Konfession aufgeteilt, aber sie haben diesen Prozess der institutio-
nellen Ausdifferenzierung mitgeprägt. Am deutlichsten ist dies darin zu se-
hen, dass auf römisch-katholischer Seite im Papsttum das Moment zentra-
ler Kirchenleitung fortdauerte, während die evangelischen Kirchen
de zentral organisiert wurden. Für die anderen Polaritäten müsste man den
Prozess differenzierter beschreiben, etwa für die Innerlichkeit in Orden an-
ders als für die ebenfalls an Innerlichkeit anknüpfenden Frömmigkeitsfor-
men rationaler, predigtorientierter Frömmigkeit in den Städten. Die spät-
mittelalterlich greifbaren Polaritäten sind hier in je unterschiedlicher
Weise in den neuen Konfessionen transformiert worden und haben eben
diesen Vorgang mitgestaltet.

Daher lautet meine
These 2: Der Verlauf der Reformation hat dazu geführt, dass die

Polaritäten, die die lateinische Kirche des Mittelalters prägten, sich in
konfessionellen Teilkirchen institutionell verfestigt haben.

2. Spaltung als Hindernis und Chance

Mit der Entstehung der Konfessionen und den damit verbundenen ge-
genseitigen Ausschlüssen vom Herrenmahl ist jener Punkt erreicht, an
dem beide Seiten mit den Folgen der Reformation nicht einfach zufrieden
sein können. Es sind freilich unterschiedliche Ekklesiologien, die diesen
Schmerz unterschiedlich scharf empfinden lassen. Für die römisch-katholi-
sche Seite ist es offenkundig, dass sich das Zerbrechen der Einheit insbe-
sondere an der Amtsfrage festmacht. Dass das Dekret Unitatis redintegra-
tio a. 22 auf evangelischer Seite einen ordinis defectus identifizierte und
ihm und der Auslegung durch Dominus Iesus folgend den evangelischen
Kirchen nur der Status kirchlicher Gemeinschaften (communitates eccle-
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30 S. zu diesem Prozess Hans-Walter Krumwiede: Zur Entstehung des landesherrlichen
Kirchenregiments in Kursachsen und Braunschweig-Wolfenbüttel, Göttingen 1967.

31 So jetzt auch in einer bewusst katholischen Deutung Harm Klueting: Luther und die
Neuzeit, Darmstadt 2011, 132.

32 LThK². Erg.bd. 2, 118; vgl. DH 5088 (Dominus Iesus IV).



37 Stales} zugestanden wird,”“ spricht e1nNe deutliche Sprache Die Bildung der
Konfessionskirchen ann AUS dieser 1C 1Ur edeuten, dass e1N Jeil erer,
die T1SLIUS lauben, 1Ur In defizienter Weise kırchlicher Heilsver-
mittlung eilhat. AÄus evangelischer 1C esteht die Hoffinung, dass die
weltleren OÖkumenischen Gespräche dazu Iuühren werden, dass die OÖmisch-
katholische Seite sich e1ner positiveren Würdigung inres Kırcheseins
durchringt. AaDEel INUSS der evangelischen Seite auch bewusst se1n, dass
die Erwartungen, die SIE notwendigerweise die römisch-katholische
Seite üchten MUSS, hoch SiNd, denn AUS evangelischer 1C ann der enT:
scheidende Weg ZUr OÖkumenischen erständigung nicht ber e1nNe Behe
bung des vermeiınintlichen efecLius OFrdin{is sehen uch WENN), allein SCNON
angesichts der kırchlichen Lage der Kırchen In Skandinavien, Tüur den deut-:
schen Protestantismus die Integration 1n eıInNnen bestehenden /usammen-
hang der Amtssukzession keineswegs ausgeschlossen 1st und 1n manchen
en ja Uurc Beteiligung skandıinavischer 1SCNOTEe Bischofseinfuhrun:
gEeN liıturgisch ausgedrückt wurde, SETI7ZT e1nNe sgeschwisterliche ÖOkumene
miıt der römisch-katholischen Seite e1nNe gemeinsame Verständigung dar-
ber VOTaUS, dass die evangelischen Kırchen se17 der Reformation e1N-
SCHNEeBllC der Ordination VOT annern WIE Frauen 1M Vollsinne Kırche

und sind /uUu erkennen, dass dieses Zugeständnis Tüur die römisch-ka-
OllsSche Seite einıge ekklesiologische en mi1t sıch bringt, der
evangelischen Seite auch des eigenen weniger institutionell Oren-
Jerten Kırchenverständnisses schwer, WIEe In VII ausgedrückt 1st:

„Dann 1es5 Ist 1Ug wahrer Einigkeit der chrıistiıchen Kirchen, da da inträch-
1C. nach reinem erstian: das Evangelium gepredigt und die Sakrament dem ZOLL-
liıchen Wort gemäa gereic. werden. Und ist N1IC nolt ZUrT wahren 1nı  P  el der
chrıiıstichen rche, allenthalben gleichformige Ceremonien, VonNn den enschen
eingesetzt, gehalten werden. 33

Mit dieser beruüuhmten Definıition hat das Luthertum 1n SEINer rundle-
genden Bekenntnisschrift 1n Kırchenverständnis formuliert, das e1N es

ennel Tüur unterschiedliche estaltungen enthält. uch WE
1n Missverständnis wäre, AUS inhm folgern, dass das kıirchliche Amt

nicht den notwendigen er  alen VOT Kırche ehörte, da ehben Tüur
Predigt und akramentenverwaltung ach und unabdingbar NOT:
wendig 1St, Silt doch, dass Tüur die Ausgestaltung des Amtes viele er-
SCHIEÜdNCNE Möglichkeiten Sibt eın SCNON die ehben SCHNON erwähnten
Unterschiede zwischen slkandınavischem und deutschem UutNertium SPIE-
chen ler anı NsOoIern 1st das lutherische Kiırchenverständnis VONN VOT-

43 BSLK 01,5-1
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siales) zugestanden wird,32 spricht eine deutliche Sprache. Die Bildung der
Konfessionskirchen kann aus dieser Sicht nur bedeuten, dass ein Teil derer,
die an Christus glauben, nur in defizienter Weise an kirchlicher Heilsver-
mittlung teilhat. Aus evangelischer Sicht besteht die Hoffnung, dass die
weiteren ökumenischen Gespräche dazu führen werden, dass die römisch-
katholische Seite sich zu einer positiveren Würdigung ihres Kircheseins
durchringt. Dabei muss es der evangelischen Seite auch bewusst sein, dass
die Erwartungen, die sie notwendigerweise an die römisch-katholische
Seite richten muss, hoch sind, denn aus evangelischer Sicht kann der ent-
scheidende Weg zur ökumenischen Verständigung nicht über eine Behe-
bung des vermeintlichen defectus ordinis gehen. Auch wenn, allein schon
angesichts der kirchlichen Lage der Kirchen in Skandinavien, für den deut-
schen Protestantismus die Integration in einen bestehenden Zusammen-
hang der Amtssukzession keineswegs ausgeschlossen ist und in manchen
Fällen ja durch Beteiligung skandinavischer Bischöfe an Bischofseinführun-
gen liturgisch ausgedrückt wurde, setzt eine geschwisterliche Ökumene
mit der römisch-katholischen Seite eine gemeinsame Verständigung dar-
über voraus, dass die evangelischen Kirchen seit der Reformation ein-
schließlich der Ordination von Männern wie Frauen im Vollsinne Kirche
waren und sind. Zu erkennen, dass dieses Zugeständnis für die römisch-ka-
tholische Seite einige ekklesiologische Mühen mit sich bringt, fällt der
evangelischen Seite auch wegen des eigenen weniger institutionell orien-
tierten Kirchenverständnisses schwer, wie es in CA VII ausgedrückt ist:

„Dann dies ist gnug zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, daß da einträch-
tiglich nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakrament dem gott-
lichen Wort gemäß gereicht werden. Und ist nicht not zur wahren Einigkeit der
christlichen Kirche, daß allenthalben gleichformige Ceremonien, von den Menschen
eingesetzt, gehalten werden.“33

Mit dieser berühmten Definition hat das Luthertum in seiner grundle-
genden Bekenntnisschrift ein Kirchenverständnis formuliert, das ein hohes
Maß an Offenheit für unterschiedliche Gestaltungen enthält. Auch wenn
es ein Missverständnis wäre, aus ihm zu folgern, dass das kirchliche Amt
nicht zu den notwendigen Merkmalen von Kirche gehörte, da es eben für
Predigt und Sakramentenverwaltung nach CA V und XIV unabdingbar not-
wendig ist, gilt doch, dass es für die Ausgestaltung des Amtes viele unter-
schiedliche Möglichkeiten gibt. Allein schon die eben schon erwähnten
Unterschiede zwischen skandinavischem und deutschem Luthertum spre-
chen hier Bände. Insofern ist das lutherische Kirchenverständnis von vor-
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33 BSLK 61,8–16.



neherein aul e1nNe weitreichende Pluriformität ausgerichtet und kann miıt 33
e1ner Vielzahl VONN Kırchen und Konflessionen 1M Sinne e1ner 1n Predigt und
akrament versöhnten Verschiedenheit beli unterschiedenen Amtsverfas:
SUNGENN SuL en

Zugleic aher 1st e klar, dass 11 1cC aul das Verhältnis ZUTr römisch-ka-
tholischen Kirche das, WaSs TUr die Einheit genügt, offenkundig N1IC TIUNT
1st. Die rechte Verwaltung der Sakramente kann dann N1IC ErTTeic se1n,
WenNnn 1SC des errn die Christenheit getirennt und NIC vereint 1St.
Man würde VON evangelischer £1(€e die Problemati der Multikonfessionali
tat unterschätzen, WenNnn INan diesen offenkundigen Mange]l N1IC sähe und
den amı verbundenen chmerz SallZ unabhängig VON der Trage, 1n wel
cher Konfession INan den TUnN!' TUr die paltung 11 Sakrament SUC NIC
ausdrückte Angesichts des Zusammenhangs VON Verkündigung und
Sakramenten gerade Iür Iutherisches Verständnis edeute dies auch, dass 1n
dem grundlegenden Vorgang der Keformation, der Verkündigung des Evan-
geliums, die Klärung über die einnel der Verkündigung N1IC 1n der e1sSe
ErTTeic iISt, die ZUTr Einheit der Kirche nöt1ig ware 1e$ Sl unbeschadet des
1n vielen Fragen, auch der Kechtfertigungslehre, erreichten Lehrkonsenses
und erinner aran, dass dieser unvollständi SL, WenNnn eine erwIirkiiıı
chung 11 en der Kirche rIährt Wenn dies ichtig SL, edeute CS, dass
das Grundanliegen der Keformation, das Evangelium verkünden, das doch
der Christenheit gemeinsam E1 und er Einheit 1n Ihr bewirken
müssen,“” 1n einer e1sSe verwirklicht SL, die e1ine N1IC gewollte und 11
Nachhinein auch 1n dieser FOorm N1IC bejahende paltung mMit sich g
bracht hat. NSsSOolern Sl auch AUS evangelischer 1C

ese Die B xistenz mMmenrerer Konfessionskirchen nebeneinan-
der edeutet, ass der westlichen Christenheit ANIC. gelingt, die
Botschaft Jesu Christi der Welt einmutig verkünden.

Der USAdruc VOT chmerz 1st Telllc 1Ur das eine Mag Tüur die
evangelische Seite notwendig se1n, sıch daran erinnern Jassen, dass PIu:
ralıtät VOT Konflessionen ihre Grenzen jedenfalls dort hat, die Isten
heit ihre Einheit In Verkündigung und akramen verliert, sehört
den notwendigen Lernprozessen aller Konfessionskirchen der Moderne,
das Faktum der Pluralıtät nicht allein negatıven Vorzeichen senen
und verstehen, Oondern auch als e1nNe Chance begreifen: Wo die EIN
heit verloren CDAl BENN 1St, kann die eweils andere Konfessionskirche 1n
Ansporn se1n, aufT das verwelsen, WAS der eigenen Konfession Och

Aass e1N rotziges enarren aufT dem eigenen Wahrheitsanspruch der

44 Seebaß, Ökumenisches kreignis.
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neherein auf eine weitreichende Pluriformität ausgerichtet und kann mit
einer Vielzahl von Kirchen und Konfessionen im Sinne einer in Predigt und
Sakrament versöhnten Verschiedenheit bei unterschiedenen Amtsverfas-
sungen gut leben.

Zugleich aber ist es klar, dass im Blick auf das Verhältnis zur römisch-ka-
tholischen Kirche das, was für die Einheit genügt, offenkundig nicht erfüllt
ist. Die rechte Verwaltung der Sakramente kann dann nicht erreicht sein,
wenn am Tisch des Herrn die Christenheit getrennt und nicht vereint ist.
Man würde von evangelischer Seite die Problematik der Multikonfessionali-
tät unterschätzen, wenn man diesen offenkundigen Mangel nicht sähe und
den damit verbundenen Schmerz – ganz unabhängig von der Frage, in wel-
cher Konfession man den Grund für die Spaltung im Sakrament sucht – nicht
ausdrückte. Angesichts des engen Zusammenhangs von Verkündigung und
Sakramenten gerade für lutherisches Verständnis bedeutet dies auch, dass in
dem grundlegenden Vorgang der Reformation, der Verkündigung des Evan-
geliums, die Klärung über die Reinheit der Verkündigung nicht in der Weise
erreicht ist, die zur Einheit der Kirche nötig wäre. Dies gilt unbeschadet des
in vielen Fragen, auch der Rechtfertigungslehre, erreichten Lehrkonsenses
und erinnert daran, dass dieser unvollständig ist, wenn er keine Verwirkli-
chung im Leben der Kirche erfährt. Wenn dies richtig ist, bedeutet es, dass
das Grundanliegen der Reformation, das Evangelium zu verkünden, das doch
der Christenheit gemeinsam sei und daher Einheit in ihr hätte bewirken
müssen,34 in einer Weise verwirklicht ist, die eine nicht gewollte und im
Nachhinein auch in dieser Form nicht zu bejahende Spaltung mit sich ge-
bracht hat. Insofern gilt auch aus evangelischer Sicht: 
These 3: Die Existenz mehrerer Konfessionskirchen nebeneinan-

der bedeutet, dass es der westlichen Christenheit nicht gelingt, die
Botschaft Jesu Christi der Welt einmütig zu verkünden.

Der Ausdruck von Schmerz ist freilich nur das eine. Mag es für die
evangelische Seite notwendig sein, sich daran erinnern zu lassen, dass Plu-
ralität von Konfessionen ihre Grenzen jedenfalls dort hat, wo die Christen-
heit ihre Einheit in Verkündigung und Sakrament verliert, so gehört es zu
den notwendigen Lernprozessen aller Konfessionskirchen der Moderne,
das Faktum der Pluralität nicht allein unter negativen Vorzeichen zu sehen
und zu verstehen, sondern auch als eine Chance zu begreifen: Wo die Ein-
heit verloren gegangen ist, kann die jeweils andere Konfessionskirche ein
Ansporn sein, auf das zu verweisen, was der eigenen Konfession noch
fehlt. Dass ein trotziges Beharren auf dem eigenen Wahrheitsanspruch der
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34 S. Seebaß, Ökumenisches Ereignis.



34 Juralen Lage der MoOodernen Christenheit aum erecht wird, annn eın
SCHNON Uurc eıInNnen sehr einfachen Gedankengang euUuic werden Die
E yistenz e1ner anderen, 1M enadama Nıcht vereinten Konfessionskirche
belegt, dass der eigenen Konfession nicht gelungen 1St, das Iur wahr e '
achtete Evangelium Christi werbend und unverfälsch verkündigen,
dass alle Gutwilligen sich inm vollen Herzens anzuschließen vermochten
Man wird aber ohl Och hierüber hinausgehen können und mussen
Möglicherwels Sind 1n der je anderen Konfession auch Darticulae verl:
erkennen, die In der Lage SiNd, das eigene Verständnis des Christentums 1n
rage tellen und erweltern Diese Möglichkei eINZUrauUmMeEenN 1st e '
kenntnistheoretisch e1nNe olge AUS der Begrenzthei menschlicher Erkennt-:
nisfähigkeit, theologisch entspricht der emMmu 1M gesic der Wahr-
heit des Evangeliums, das iImmer dem sS1 ausgesetzt ISt, Uurc
enschen Mmissverstanden und werden Diese epistemolog]-
sche und theologische Offenheit 1st die Grundvoraussetzung gelingender
ÖOkumene. Die 1NSIC 1n die Begrenzthei der Konfessionskirchen 1st dAa-
miıt auch e1N HIinweilis aufT eıInNnen Weg, der mi1t eSsus T1STUS egann, mi1t
der Reformation eiınen deutlichen Impuls erfuhr und weitergeht,
lange die Christenheit als das wandernde (‚ottesvolk aul en ach dem
HehbräerbrieflT exIistliert. In diesem Sinne Silt

eSsSe Die Begrenztheit der UrCc. die Reformation entstandenen
Teilkirchen verweist auf die Aufgabe, Urc. gemeiInsames Lernen In
der Brkenntnis des Evangeliums voranzuschreiten.

Das Reformationsjubiläum als eler n OÖOkumenischem Horizont

Das edeute Tüur das ubı1laum 201 auch, dass VOT evangelischer
Seite nicht eın als Selbstbestätigung, SCNON X nicht als unhinterfragte
Alfırmatieon der eigenen partikularen E yistenz gefeier werden kann mi1t
er gesprochen, ware e1nNe solche Haltung 1n der efahr, die Gewissheit
In T1SLUS 1n e1nNe Talsche Sicherheit, e1nNe securitas, verkehren E1IN
BEMESSCNES Fest wird den eigenen Schwächen und Grenzen aum seben
und damıit auch or Iur die andere Seite Öffnen Damıiıt wird AUS dem Ju
biläum eın bloßes Gedächtnis, we1l die sgemeinchristliche Grundlage, das
kEvangelium, 1M Mittelpunkt STE und eiınen Iun ZU ab
Sibt. Aber werden 1M us OÖkumenischer Lernhbereitschaf‘ die Nıcht
angestrebten Folgen der Reformation 1n die Feiler integriert und 1n eıInNnen
übergreifenden Sinnhorizont eingeordnet. In dieser Lernbereitschaft, die
zunNächst dem OÖkumenischen ar  er, dann ahber VOT allem dem geme1nsa-
InelNn verbindlichen Zeugnis des Evangeliums gilt, stehen sich die Konfes
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pluralen Lage der modernen Christenheit kaum gerecht wird, kann allein
schon durch einen sehr einfachen Gedankengang deutlich werden: Die
Existenz einer anderen, im Abendmahl nicht vereinten Konfessionskirche
belegt, dass es der eigenen Konfession nicht gelungen ist, das für wahr er-
achtete Evangelium Christi so werbend und unverfälscht zu verkündigen,
dass alle Gutwilligen sich ihm vollen Herzens anzuschließen vermochten.
Man wird aber wohl noch hierüber hinausgehen können und müssen:
Möglicherweise sind in der je anderen Konfession auch particulae veri zu
erkennen, die in der Lage sind, das eigene Verständnis des Christentums in
Frage zu stellen und zu erweitern. Diese Möglichkeit einzuräumen ist er-
kenntnistheoretisch eine Folge aus der Begrenztheit menschlicher Erkennt-
nisfähigkeit, theologisch entspricht es der Demut im Angesicht der Wahr-
heit des Evangeliums, das immer dem Risiko ausgesetzt ist, durch
Menschen missverstanden und verzerrt zu werden. Diese epistemologi-
sche und theologische Offenheit ist die Grundvoraussetzung gelingender
Ökumene. Die Einsicht in die Begrenztheit der Konfessionskirchen ist da-
mit auch ein Hinweis auf einen Weg, der mit Jesus Christus begann, mit
der Reformation einen neuen deutlichen Impuls erfuhr und weitergeht, so-
lange die Christenheit als das wandernde Gottesvolk auf Erden nach dem
Hebräerbrief existiert. In diesem Sinne gilt
These 4: Die Begrenztheit der durch die Reformation entstandenen

Teilkirchen verweist auf die Aufgabe, durch gemeinsames Lernen in
der Erkenntnis des Evangeliums voranzuschreiten.

3. Das Reformationsjubiläum als Feier in ökumenischem Horizont

Das bedeutet für das Jubiläum 2017 auch, dass es von evangelischer
Seite nicht allein als Selbstbestätigung, schon gar nicht als unhinterfragte
Affirmation der eigenen partikularen Existenz gefeiert werden kann – mit
Luther gesprochen, wäre eine solche Haltung in der Gefahr, die Gewissheit
in Christus in eine falsche Sicherheit, eine securitas, zu verkehren. Ein an-
gemessenes Fest wird den eigenen Schwächen und Grenzen Raum geben
und damit auch Gehör für die andere Seite öffnen. Damit wird aus dem Ju-
biläum kein bloßes Gedächtnis, weil die gemeinchristliche Grundlage, das
Evangelium, im Mittelpunkt steht und einen guten Grund zum Jubel ab-
gibt. Aber es werden im Modus ökumenischer Lernbereitschaft die nicht
angestrebten Folgen der Reformation in die Feier integriert und in einen
übergreifenden Sinnhorizont eingeordnet. In dieser Lernbereitschaft, die
zunächst dem ökumenischen Partner, dann aber vor allem dem gemeinsa-
men verbindlichen Zeugnis des Evangeliums gilt, stehen sich die Konfes-
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SIONenN nicht gegenüber, Oondern S1E Sind darın vereıint. SO wenI1g e1Ne 3
sichtbare (G(emeinschaft In der Sakramentenspendung erreicht 1St, csehr
verbindet doch die UucC ach dem kEvangelium. enn die Klärung, W2S
das Evangelium ISt, Ist die elementare Voraussetzung, den Verkündigungs-
auftrag erfüllen, den eSsus T1SLUS SEINer Kırche egeben hat
26,16-20) Er Silt VOT allen Konfessionen und ungeachtet ihnrer Differen
ZEIN, Kırche kann ohne diese Verkündigung des Evangeliums nicht SeE1N
T1 die Erinnerung die Neubesinnung aul das Evangelium den 1NNer-
sten ern VOT Kırche und kann unabhängig VOT jeglicher Konfession die
SET1 eıInNnen srundlegenden Auftrag MNEeUu ktuell machen

ese Die Besinnung auf die Reformation ann einen Anlass
für gemeinsame emühungen, das Evangelium verkünden, bieten

Hier sollte auch den Ort und die /Zeit Nıcht unterschätzen, die das
ubılaum prägen Wer 201 In Wittenberg felert, begibt sich 1n eiınen Land
strich, der Uurc die Geschichte des 20 Jahrhunderts weitgehend ent
kırchlicht 1st und dringlich Nıcht konfessionelle Streitigkeiten, Oondern
e1nNe Neubesinnung aul das Evangelium raucht. Evangelischerseits (Grenz-
Zzaune das eigene Evangelium hochzuziehen Ooder katholischerseits die
Gemeinsamkeit des Evangeliums hinter den konfessionellen Differenzen
verschwinden Jassen, jeße, diese sgemeinchristliche Gelegenhei
übersehen Die Herausforderungen der entchristlichten egenwar und
das Uranliegen der Reformation verbinden sich der eıInNnen und erausra-
genden Aufgabe der Evangeliumsverkündigung. ESs 1st naheliegend, dass
VOT evangelischer Seite beli der Feiler 201 die Anteile der eigenen, 1n TUunT-
hundert Jahren sewachsenen Identität e1nNe große spielen werden,
und Ist ehbenso offenkundig, dass VONN römisch-katholischer Seite benannt
werden 1NUSS und wird, W2S als Verlust Uurc die Reformation esehen
wird Wer versteht, 1n Felern und ubılaen auch schmerzliche Aspekte

integrieren, wird damıit en und umgehen können, wird 1M auch
dem edenken aum seben Aber beides sollte den 1C dafur nicht VeT-

stellen, dass jede Konfession 1M Dienst des Evangeliums STE und 1n Sal
ches ubı1laum dann zugleic der eigenen acC WIEe dem OÖkumenischen
Anliegen erecht wird, WEl sich aul das Evangelium selhst ezieht.
arın leg die elementare Gemeinsamkeit des Jubiläums 2017 SO wen1g
S1E VOT evangelischer Seite monopolisiert werden kann, sehr ann 1E
VOT katholischer Seite eteilt werden SO verstanden, wird das Reformatı
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sionen nicht gegenüber, sondern sie sind darin vereint. So wenig eine
sichtbare Gemeinschaft in der Sakramentenspendung erreicht ist, so sehr
verbindet doch die Suche nach dem Evangelium. Denn die Klärung, was
das Evangelium ist, ist die elementare Voraussetzung, den Verkündigungs-
auftrag zu erfüllen, den Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat (Mt
28,18-20). Er gilt vor allen Konfessionen und ungeachtet ihrer Differen-
zen, Kirche kann ohne diese Verkündigung des Evangeliums nicht sein – so
trifft die Erinnerung an die Neubesinnung auf das Evangelium den inner-
sten Kern von Kirche und kann unabhängig von jeglicher Konfession die-
sen einen grundlegenden Auftrag neu aktuell machen. 
These 5: Die Besinnung auf die Reformation kann so einen Anlass

für gemeinsame Bemühungen, das Evangelium zu verkünden, bieten.

Hier sollte man auch den Ort und die Zeit nicht unterschätzen, die das
Jubiläum prägen: Wer 2017 in Wittenberg feiert, begibt sich in einen Land-
strich, der durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts weitgehend ent-
kirchlicht ist und dringlich nicht konfessionelle Streitigkeiten, sondern
eine Neubesinnung auf das Evangelium braucht. Evangelischerseits Grenz-
zäune um das eigene Evangelium hochzuziehen oder katholischerseits die
Gemeinsamkeit des Evangeliums hinter den konfessionellen Differenzen
verschwinden zu lassen, hieße, diese gemeinchristliche Gelegenheit zu
übersehen. Die Herausforderungen der entchristlichten Gegenwart und
das Uranliegen der Reformation verbinden sich zu der einen und herausra-
genden Aufgabe der Evangeliumsverkündigung. Es ist naheliegend, dass
von evangelischer Seite bei der Feier 2017 die Anteile der eigenen, in fünf-
hundert Jahren gewachsenen Identität eine große Rolle spielen werden,
und es ist ebenso offenkundig, dass von römisch-katholischer Seite benannt
werden muss und wird, was als Verlust durch die Reformation gesehen
wird. Wer es versteht, in Feiern und Jubiläen auch schmerzliche Aspekte
zu integrieren, wird damit leben und umgehen können, wird im Jubel auch
dem Bedenken Raum geben. Aber beides sollte den Blick dafür nicht ver-
stellen, dass jede Konfession im Dienst des Evangeliums steht und ein sol-
ches Jubiläum dann zugleich der eigenen Sache wie dem ökumenischen
Anliegen gerecht wird, wenn es sich auf das Evangelium selbst bezieht.
Darin liegt die elementare Gemeinsamkeit des Jubiläums 2017. So wenig
sie von evangelischer Seite monopolisiert werden kann, so sehr kann sie
von katholischer Seite geteilt werden. So verstanden, wird das Reformati-
onsjubiläum nicht eine weitere Etappe, rückblickend konfessionelle Diffe-
renzen festzuzurren, sondern vorausschauend christliche Gemeinsamkeit
zu entwickeln und zu entfalten.
These 6: Im beginnenden 21. Jahrhundert kann ein Reformations-
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